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Anrichtig durchgeführte Samariterknrse.

Vor mehreren Wochen ist uns folgendes „Eingesandt" ans St. (wallen zu-
gckonunen, dessen Abdruck wegen Abwesenheit des Redaktors leider unliebsam ver-
zögert wurde i

„Im Winter 1903/04 haben Samariterknrse in St. Gallen und gleichzeitig
in den beiden benachbarten Gemeinden Tablait und Straubenzell stattgefundeiu
im vergangenen Winter hielt der Samaritcrinnenverein St. Gallen einen Kurs für
hausliche Krankenpflege ab. An Gelegenheit zu regelrechter Allsbildung in Sama-
ritcrtütigkeit hat es also nicht gefehlt. Um so überraschender erscheint es, daß dieses

Frühjahr von einer Anzahl Lernbegieriger hier wieder ein Samariterkurs inszeniert
wurde, dessen ganze theoretische und praktische Instruktion auf l2 Stunden zusammen-
gedrangt lind ohne Mitwirkung eines Arztes erledigt werden soll. Tabei handelt
es sich nicht etwa um ein Repetitorium, vielmehr sind die Teil-
nehme rinn en in überwiegender Mehrheit Anfänger. Wir glauben,
daß derartige Kurse, die mit ungenügenden Mitteln und ungenügender Zeit die

Samariteransbildung betreiben wollen, geeignet sind, einer nachlässigeil und leicht-
sinnigen Auffassung der Samaritertätigkeit Tür und Tor zu öffnen und daß sie den

Bestrebungen, zuvcrläßliche freiwillige Hülfskräfte heranzubilden, direkt zuwiderlaufen."
Diese Einsendung aus St. Gallen mahnt zum Aufsehen, weil in der Gallus

stadt trotz der geboteneu Gelegenheit, sich eine richtige Samariterausbilduug zu
erwerben, von uichtärztlicher Seite ein Samariterkurs mit ungenügender KurSdaner
abgehalten wird. Auch wir halteil das signalisierte Vorgehen für eine schädliche
und verwerfliche Abweichung von den seit 20 Jahren bewährten Grundsätzen des

schweizerischen Samariterwesens. Wir halten uns um so mehr zur Stellungnahme
gegen derartige, wohl kaum dem Bedürfnis nach Aufklärung und Belehrung des

Volkes entsprungene Bestrebungen verpflichtet, als uns auch von anderer Seite in
der letzten Zeit ähnliche Vorkommnisse gemeldet worden sind.

Zwei Hauptschwierigkeiten stellten sich in den achtziger Jahren dem auf-
strebenden Samariterwescn entgegen. Einmal die Unklarheit darüber, was in den

Samaritcrkursen zu lehren sei und welche Zeitdauer dieselben folglich haben müssen,
lind dann die Frage, wer dazu kompetent sei, Samariteruntcrricht zu erteilen. Erst
nach mehreren Jahren, während welcher in zahlreichen Kursen Erfahrungen gesammelt
wurden und nachdem namentlich auch die gewichtige Stimme deS verdienten Esmarch
sich darüber hatte hören lassen, waren diese Fragen abgeklärt und wurden in dem

„Regulativ über Samariterknrse und -Prüfungen", das sowohl vom schweizerischen
Samariterbnnd als vom schweizerischen Roten Kreuz als verbindlich anerkannt wird,
so geordnet, daß der gesamte Samariterunterricht in einen theoretischen und einen
praktischen Teil zerfällt und mindestens 40 Unterrichtsstunden umfaßt.
Jeder Samariterkurs soll unter der Leitung eines patentierten
Arztes stehen, der zugleich Lehrer des theoretischen Unterrichtes ist.

Dies sind zwei klare und wohlbegründete Forderungen an jeden richtigen
Samariterkurs, die dafür bürgen, daß der erteilte Unterricht wirklich genügend und
was nicht zu unterschätzen ist, in der ganzen Schweiz nach einheitlichen Grundsätzen
erteilt wird. Wer über eigene Erfahrungen im Samariterunterricht verfügt, weiß,
daß mit weniger als 40 Unterrichtsstunden der vorgeschriebene Stoff nicht so durch-
gearbeitet werden kann, daß er wirklich sitzt und nachdem das Samariterwesen
20 Jahre nötig gehabt hat, um das Mißtrauen des Aerztcstandcs, der anfänglich
im Samariterwesen vielfach eine Schule des Qnacksalbertums erblickte, zu besiegen,
ist die Ueberzeugung allgemein geworden, daß die Zukunft des Samariterwesens
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nur dann gesichert ich wenn es sich als sachtechnischen Führer mir und ausschließ-
lich den wissenschaftlich gebildeten Arzt auswählt. An diesen beiden Forderungen:
Unterricht van mindestens 2V Doppelstunden und Leitung des Unterrichts durch
einen patentierten Arzt, wird weder der Samaritcrbund noch das Rote Kreuz
rütteln lassen, die bei tins vor allein zu Hütern des Samaritergedankens berufen sind.

Wir wissen wohl, daß wir rechtlich niemand hindern können, sich Samariter
oder Samariterlehrer zu heißen, aber die über zwanzigjährige gemeinnützige Arbeit
der schweizerischen Samariter gibt diesen das Recht, vom Publikum zu verlangen,
daß eS sie nicht verwechsle mit den in 10—löstündigen Kursen ausgebildeten
Pseudosamaritern. Unsern Pereinen liegt vor allem die Pflicht ob, vorkommenden
Falles auf diesen Unterschied hinzuweisen und den Schild des schweizerischen
Samaritcrwesens blank zu erhalten.

- -

Aus dem Wereinsteben.
Der Zweigverein Genf (Männer) vom Roten Kreuz hielt am 16. März im Lokal

des Militärsanitätsvereins seine Hauptversammlung ab. War auch der Besuch dieses Aulasses

nicht, was mau sv sagt, ein außerordentlich großer, so war doch die Beteiligung eine recht besrie-

digende und zeigte, daß sowohl die Tätigkeit als die Mitgliederzahl deS Vereins sich gegen früher
erfreulich gehoben hatte.

In Materialfrageu befaßte sich der Berein mit der Erstellung eines Gürtels mit den nötigsten

Hülfsmitteln für erste Hülfe im Hochgebirge und mit der Konstruktion einer besondern Tragbahre
für den gleichen Zweck. Auch wurde ein Kasten geschaffen, der alles Nötige enthalt zur Hülfe bei

Bissen giftiger Schlangen, wie sie im Kanton Genf nicht selten sind. Dieser Kasten wurde bei

fünf Aerzten auf dem Lande in Verwahrung gegeben.

Die angestrebte Beschaffung eines Automobil-Krankenwagens im Wert von Fr. 15—20,000
war leider noch nicht möglich, da der Regierungsrat die Veranstaltung einer Hauskvllekte zu
diesem Zweck nicht erlaubte. Der Vorstand ist deshalb darauf angewiesen, unter der Hand die

nötigen Mittel zu sammeln, ebenso wie diejenigen für die geplante Beschaffung von Spitnlmaterial.
Der umbestellte Vorstand ist ans folgenden Herren zusammengesetzt: Or. Edmond Lardy, Prnsi-
dent, Frank Lombard, Kassier, Maurice Dunant, Sekretär, Or. Wartmann-Perrot, Or. Edouard

Goetz, Or. P. L. Dunant, Or. Rens König, Pfarrer Deletra in Dardagny, Or. Ferridre.

Die Direktion des Schweiz. Zentrawereins vom Uoten Kreuz hielt am
26. April, nachmittags 2 Uhr, in Zürich eine Sitzung. Aus den reichhaltigen Traktanden seien

folgende hervorgehoben:
Den Statuten der Zweigvereine Zürich, Winterthnr und Bündner Samariterverein wird die

nachgesuchte Genehmigung erteilt. Der nengegriindete Zweigverein Rheinthal wird in den Zentral-
verein aufgenommen und seine vorgelegten Statuten werden ebenfalls genehmigt.

Das Bureau macht davon Mitteilung, daß es ans daS Grab des kürzlich verstorbenen

Herrn Sanitätsfeldweibels Möckly einen Lorbeerkranz mit der Widmung: ,,Der Schweiz. Zentral-
verein vom Roten Kreuz dem hochverdienten Förderer seiner Ziele" niedergelegt habe.

Der gedruckt vorliegende Jahresbericht samt Jnhresrechnung und Budget pro 1906 werden

beraten und der Detegiertenversammlnng zur Genehmigung vorgelegt.
Der Termin für die diesjährige Delegiertenversammlnng in Neuenbnrg wird festgesetzt ans

Samstag und Sonntag den 17. und 18. Juni 1905. Außer den üblichen statutarischen Traktanden

figurieren auf der Liste ein deutscher und ein französischer Bortrag jDie Arbeitsteilung zwischen

dem Zentralverein und den Zweigvereinen vom Roten Kreuz, Referent: Or. W. Iahli in Bern,
und Oa, Mi'cle-irmlnclo lnïgns, Referent: Or. Krafft in Lausanne.

Statutengemäß ist die Direktion wegen Ablauf der dreijährigen Amtsdauer neu zu bestellen.
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